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IHRA-Definition als „Diskursverengung“?

Der am 08.12.23 veröffentlichte Text „Das Spannungsverhältnis zwischen Staatsräson und
Grundrechten“ von anonymer Autor*in hätte ein konstruktiver Beitrag zu einer wichtigen
Debatte um den Begriff des Antisemitismus sein können. Leider erschien der Beitrag unter
dem Pseudonym Clara Neumann und begründet das mit einer im „[…] Text geschilderten
Diskursverengung im Zusammenhang mit der durch das WissZeitVG bedingten
akademischen Berufsunsicherheit […]“. Der Text bietet, anders als der Titel und die
Einleitung Anlass geben zu glauben, keinen nuancierten Beitrag zur Debatte um die
Definition von Antisemitismus, insbesondere israelbezogenem Antisemitismus. Vielmehr
zieht er Verbindungen zwischen unterschiedlichsten jüngsten Gegebenheiten, von
Demonstrationsverboten über Rücktritte und Absagen von Preisverleihungen, größtenteils
ohne diese auf die für den Text zentrale IHRA-Definition zurückführen zu können.

Zum Ersten ist die Veröffentlichung unter einem Pseudonym schwer nachvollziehbar. Dass
berufliche Nachteile drohen für einen tatsächlich differenziert geschriebenen Beitrag über
unterschiedliche Definitionen von Antisemitismus, bedient das problematische Narrativ, es
gäbe tatsächlich eine „Cancel Culture“, nach der Sanktionen im akademischen Betrieb an
das Vertreten bestimmter Positionen, hier zu Antisemitismus, geknüpft werden. Das ist
gerade in Hinblick auf den stattfindenden wissenschaftlichen Diskurs über die IHRA-
Definition schwer nachzuvollziehen. Vielmehr erscheint dies als ein Versuch, sich legitimer
Kritik an der eigenen Position zu entziehen. Der bzw. die Autor*in beschreibt eine
„Diskursverengung“ – ein Konzept, das im Beitrag nicht weiter erklärt wird – die sie (ohne
dies substantiiert darzulegen, s.u.) der Anwendung der IHRA-Definition von Antisemitismus
zuschreibt. Dabei nennt der bzw. die Autor*in Beispiele wie den Rücktritt eines Mitglieds der
Documenta-Findungskommission oder die Absage einer Konferenz zur Erinnerungskultur
durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Allerdings legt der bzw. die Autor*in nicht
substantiiert dar, wieso sie die Vorwürfe des Antisemitismus bzw. Absage der
Veranstaltungen in den  jeweils individuellen Fällen unter den konkreten Umständen für
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falsch hält. Dass Geschehnisse wie ein freiwilliger Rücktritt im nicht-akademischen Bereich
in Reaktion auf öffentliche Kritik sich nun unmittelbar auf die Karriere des Autors bzw. der
Autor*in auswirken sollen, die den Anspruch erhebt, einen differenzierten Beitrag auf einem
wissenschaftlichen Blog zu veröffentlichen, unterstellt, dass wissenschaftliche Diskussionen
um unterschiedliche Antisemitimus-Begriffe nicht mehr möglich sind und dass dies an der
Weite der IHRA-Definition liege. Es ist schwer nachvollziehen, weshalb sich der oder die
Autor*in auf eine vermeintliche Cancel Culture berufen konnte, die hinsichtlich anderer
Vorwürfe (z.B. von anderer Formen von Diskriminierung, insbesondere Rassismus) oftmals
als Ablenkung der Kritisierten gewertet werden kann, die sich einer inhaltlichen Diskussion
entziehen möchten.

Zum Zweiten möchten wir kurz erläutern, warum der Beitrag unserer Meinung nach nicht den
Standards entspricht, die der Beitrag selbst formuliert. Das Hauptargument des Autors oder
der Autor*in ist, dass die Anwendung der IHRA-Definition eine „Einschränkung der
Versammlungs-, Meinungs- und Kunstfreiheit“ darstellt. Anders als auf einem rechtlichen
Blog zu erwarten wäre, folgt dann aber gerade keine Analyse der Frage, ob und wie eine
„Diskursverengung“ unter den Eingriffsbegriff für Grundrechte fallen könnte. Ebenso wird die
(nicht im Einzelnen belegte) Implementierung einer Definition durch staatliche und
„parastaatliche“ Stellen in rechtlich höchst unterschiedlichen Fragen, nämlich der rechtlichen
Regelung von Kunst- und Kulturförderung zum einen und Versammlungsrecht zum anderen,
ohne weitere Differenzierung als potentielle „Grundfreiheitseinschränkung“ gewertet, ohne
dass dies irgendeiner Form einer rechtlichen Analyse unterzogen wird.

Der oder die Autor*in bezieht sich auf Verbote von Demonstrationen als problematische Fälle
der Anwendung der IHRA-Definition, ohne nachzuweisen, dass gerade die IHRA-Definition
die Grundlage der umstrittenen staatlichen Verbotsentscheidungen war. Der oder die
Autor*in scheint ihr Argument darauf zu basieren, dass staatliche Stellen die IHRA-Definition
akzeptieren und implementieren; aus dem Verweis des oder der Autor*in auf eine Antwort
der Bundesregierung im Jahr 2019 ergibt sich bzgl. der Implementierung in
Sicherheitsdiensten aber nur, dass die IHRA-Definition, im Zusammenspiel mit anderen
Definitionen, in Seminaren der Bundessicherheitsbehörden vermittelt wird und Statistiken zur
Erfassung antisemitischer Straftaten zugrunde liegt, sowie, dass sich nach Kenntnis der
Bundesregierung die Berliner Strafverfolgungsbehörden an der IHRA-Definition orientieren.
Der oder die Autor*in begründet dann auch nicht, inwiefern die IHRA-Definition die „viele[n]“
(ohne Quellenangabe oder Spezifizierung, wie viele es tatsächlich waren) Verbote pro-
palästinensischer Demonstrationen nahelegt oder begünstigt. In der Tat ergibt bereits der
Wortlaut der erweiterten IHRA-Definition in der Liste von Beispielen von Antisemitismen im
öffentlichen Leben, dass immer der Gesamtkontext einer Aussage zu berücksichtigen ist
(„taking into account the overall context“). Damit legt der Wortlaut nahe, dass pauschale
Anschuldigungen des Antisemitismus ohne Beachtung des Kontexts nicht im Sinne der
Definition sind. Der Beitrag trägt nicht zu einer wissenschaftlichen und rechtlich nuancierten
Diskussion von Demonstrationsverboten bei, da er nicht argumentiert, dass bestimmte
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Demonstrationsverbote unter den konkreten Umständen ungerechtfertigt waren, wie es
beispielsweise das Bayrische Verwaltungsgericht und andere Gerichte in ihren Prüfungen
festgestellt haben. Der oder die Autor*in verzichtet gänzlich auf eine detaillierte Darstellung
von Bedrohungslagen oder Gründen für die Verbote, die eine seriöse rechtliche Bewertung
von bestimmten Demonstrationsverboten erst ermöglicht. Gerade weil es in der
Vergangenheit bei Kundgebungen zu zutiefst antisemitischen Vorfällen kam, die in der
erforderlichen Gefahrprognose für Demonstrationsverbote unter bestimmten Umständen
einfließen können, ist eine konkrete, detaillierte und anlassbezogene Prüfung wichtig, die der
oder die Autor*in gerade nicht vornimmt.

Auch in anderen Teilen des Textes nimmt der oder die Autor*in keine Analyse der IHRA-
Definition selbst oder der Frage vor, wie die Definition eine öffentliche Diskussion in einem
konkreten Fall vermeintlich erschwert. Ein von dem Autor bzw. der Autor*in genanntes
Beispiel ist die Entscheidung, der palästinensischen Autorin Adania Shibli auf der Frankfurter
Buchmesse den ihr zugedachten Preis nicht zu verleihen. Dieses Beispiel wird gegen die
IHRA-Definition vorgebracht, ohne auch nur einen Beleg zu nennen, dass die
Antisemitismusvorwürfe gegen Adania Shibli auf der IHRA-Definition basierten. Die
Tatsache, dass die Vorwürfe gegen Adania Shibli auf der IHRA-Definition basierten und als
solche ungerechtfertigt sind, wird von dem oder der Autor*in ohne Diskussion vorausgesetzt,
wenn der Blogbeitrag die Verschiebung der Preisverleihung auch in Folge der Vorwürfe
gegen Adania Shibli als Beispiel dafür nennt, dass es zu einer „Diskursverengung“ im
deutschen öffentlichen Diskurs gekommen ist, die auf der Weite der IHRA-Definition basiert
und der es entgegenzutreten gilt. Daher kann der Blogbeitrag mit den genannten Beispielen
keinen Beitrag zu der Diskussion um die Frage leisten, ob die Weite der IHRA-Definition die
Ursache für ungerechtfertigte Antisemitismusvorwürfe ist.

Darüber hinaus beruht die Kritik des Autors bzw. der Autor*in an der Anwendung der IHRA-
Definition selbst zum Teil auf unpräzisen Zitaten. So schreibt der Autor bzw. die Autor*in, der
Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen
Antisemitismus Felix Klein habe Greta Thunbergs jüngste „Kritik an Israel durch die Begriffe
,Genozid‘ und ,Apartheidsstaat‘ als ,in unerträglicher Form antisemitisch‘ kritisiert“. Das
tatsächliche Zitat in der durch die Autor*in angegebenen Quelle lautet: „Der
Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein sprach der Bewegung daraufhin
ihre Vorbildfunktion für die Jugend ab. Die jüngsten Äußerungen aus dem Kreis Thunbergs
seien ,in unerträglicher Form antisemitisch und spiegeln ein politisches Weltbild wider, das
demokratische Grundwerte vermissen lässt‘ […]“ [Hervorhebung hinzugefügt]. Dass als „aus
dem Kreis Thunbergs“ also gerade auch Aussagen „der Bewegung“ [gemeint ist Fridays for
Future International] wie „How Western media brainwashes you into standing with Israel“
(Instagram-Kanal von Friday’s for Future International; ein Foto dieses Posts wird in der
angegebenen Quelle abgebildet) gewertet werden können, geht damit in der Analyse des
Autors bzw. der Autor*in verloren. Der Beitrag stellt wiederholt Kritik als illegitim dar, ohne
diese überhaupt näher zu analysieren.
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Zwar erkennt der oder die Autor*in an, dass Dämonisierung und Delegitimierung Israels aus
dem 3-D-Test „selbstredend“ antisemitisch sein können, stellt sie aber auch als „erwartbare
Elemente der politischen Kommunikation der unter Besatzung lebenden Palästinenser und
mit ihnen solidarischen Menschen, und deshalb ohne weitere Spezifikation keine geeigneten
Kriterien für Antisemitismus“ dar. Diese Aussage liest sich so, als wären delegitimierende
und dämonisierende Aussagen zwar potentiell antisemitisch (sogar „selbstredend“ potentiell
antisemitisch), das ist den Betroffenen aber zumutbar, denn die Aussagen „sind erwartbare
Elemente der politischen Kommunikation der unter Bestatzung lebenden Palästinenser und
mit ihnen solidarischen Menschen“. Warum „Erwartbarkeit“ einen Anhaltspunkt für eine
Definition einer Diskriminierungsform sein soll, erklärt der oder die Autor*in nicht weiter.
Gleichzeitig scheint der bzw. die Autor*in einen weiten Rassismusbegriff zu vertreten, wenn
sie Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sowie die „Externalisierung des
Antisemitismusproblems auf zugewanderte Muslime“ wie folgt beschreibt: „Diese
Externalisierung kann als rassistisch bezeichnet werden, wenn sie zu pauschalen
Zuschreibungen führt und die Legitimität von Erinnerungskulturen abspricht, in der die
Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen keine zentrale Stelle einnimmt.“ Dabei stellt sich im
Kontext der Ungenauigkeiten des Textes die Frage, warum gerade für eine Verengung des
Antisemitismusbegriffs geworben wird, gleichzeitig aber (im Ergebnis zu Recht, aber im
Vergleich zur engen Antisemitismus-Definition als Doppelmoral anmutend) ein weiter, und im
Übrigen nicht weiter ausgeführter Rassismusbegriff vertreten wird.

Zuletzt zeigt die Fußnote 3 die problematischen Aspekte dieses Textes klar auf. Der oder ie
Autor*in zitiert hier folgendes Beispiel: „Man stelle sich einen Staat ,Christiana‘ vor, der in
allen wesentlichen Aspekten Israel gleicht, aber katholisch ist, wie die katholischen
Kreuzfahrerstaaten des 11. Jahrhunderts. Christiana würde wohl in grundsätzlich gleicher
Weise kritisiert, wie heute Israel.“ Dass ein christlicher Kreuzfahrerstaat des 11. Jahrhunderts
dem Staat Israel, wie wir ihn heute kennen, überhaupt ähneln könnte ist, ist abwegig. Die
Staatsgründung Israels im britisch regierten Mandatsgebiet durch den jüdischen Teil der
Bevölkerung, den es durchgehend in diesem Gebiet gab und der durch
Einwanderungswellen unterschiedlicher zionistischer Bewegungen, teilweise motiviert durch
Unterdrückung und Pogrome sowie unter anderem die Shoah, verstärkt wurde, kann ca. 900
Jahre nach den Kreuzzügen nur schwerlich mit dem brutalen und räuberischem Unterfangen
der Kreuzzüge verglichen werden, steht sie doch in einem völlig anderen politischen,
kulturellem und historischen Kontext. Zudem wird in dem unkritischen Zitat dieses Beispiels
einfach davon ausgegangen, dass das Fantasieprodukt „Christiana“ in ähnlicher Weise
kritisiert werden würde, wie der heutige Staat Israel. Das wird in keiner Weise weiter belegt
und ist in Hinblick auf die immer vorhandene brutale Verfolgung von Jüdinnen und Juden*
durch die Jahrhunderte hinweg eine verblüffende bis anmaßende Behauptung.

Weiter meint der bzw. die Autor*in ohne jegliche weitere Ausführung: „Die aktuelle
Erinnerungskultur ist eine Institutionalisierung der Auffassung einer Singularität der Shoah,
die im ersten Historikerstreit notwendig war, um die bis dahin in der Mehrheitsgesellschaft
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anhaltende rechtsnationale Schuldrelativierung aufzubrechen. In der Praxis erschwert diese
Erinnerungskultur heute die Anerkennung der deutschen Kolonialverbrechen und des
palästinensischen Leidens.“ Wie genau die „aktuelle Erinnerungskultur“ die Anerkennung
von Kolonialverbrechen oder palästinensischen Leidens erschwert, wird nicht ausgeführt.
Somit bleibt eine nuancierte Analyse eines derart sensiblen und vielschichtigen Themas, die
auch Tatsachen wie diejenige einschließt, dass Deutschland bereits aktuell der zweitgrößte
Geldgeber des UNRWA ist, völlig aus.

In der aktuellen Form kann der Blogbeitrag nur als pauschale, nicht differenziert begründete
Ablehnung der IHRA-Definition gelesen werden, die den Standards eines Beitrags auf dem
Verfassungsblog nicht entspricht. Dass sich Betroffene von Antisemitismus, deren Stimme in
der Definition dieser Diskriminierungsform besonderes Gewicht erhalten sollte, wie zum
Beispiel jüdische Studierendenverbände sowohl in Deutschland als auch international, auch
für eine Anwendung der IHRA-Definition aussprechen, wird im Beitrag gar nicht erwähnt. Da
die Abkehr von einer breiten Definition von Antisemitismus zum Teil als Negierung jüdischer
Lebenswirklichkeit verstanden wird, ist eine solche undifferenzierte Diskussion über eine
Abkehr von der IHRA-Definition für uns als jüdische Studierende in diesen Zeiten, in denen
wir uns auch in Universitäten vermehrt Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt sehen,
besonders belastend. Für uns war es daher enttäuschend, dass die hohen Standards des
Verfassungsblogs bei der Veröffentlichung dieses Beitrag nicht eingelöst wurden.
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